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Basel, Dezember 2024

Aktualisierte Broschüre 
Wegleitung und Tarife zur Quellenbesteuerung Ausgabe 2025

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir haben die Broschüre «Wegleitung und Tarife zur Quellenbesteuerung», 
Ausgabe2025,aktualisiert.DiesefindenSienebenweiterenFormularenund
Merkblättern auf unserer Homepage https://www.bs.ch/quellensteuer.
Die Wegleitung wird online in Bezug auf die geltenden Doppelbesteuerungs-
abkommen laufend aktualisiert. 

Quellensteuertarife ab 2025
Die Quellensteuertarife des Bundes und des Kantons Basel-Stadt werden ab 
dem 1. Januar 2025 an die Teuerung angepasst. Ausserdem erfolgt eine An-
passung des Medianwerts der effektiven Lohneinkünfte. Zudem wurden die 
Tarife für die Abrechnung von Kapitalleistungen aus Vorsorge von Personen mit 
Wohnsitz im Ausland aktualisiert.

Zusatzabkommen zum bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen 
 zwischen der Schweiz und Frankreich
Das Zu satzabkommen ermöglicht den Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden 
in der ganzenSchweiz, grenzüberschreitendesHomeofficebis zu 40%der
Arbeitszeit pro Jahr zu vereinbaren. Innerhalb dieses Limits sieht das Zusatz-
abkommenvor,dassVergütungenimZusammenhangmitHomeofficeindem
Vertragsstaatbesteuertwerden,indemsichderArbeitgebendebefindet.Weiter
sieht die neue Lösung vor, dass der Staat des Arbeitgebenden dem Wohnsitz-
staatdesArbeitnehmenden40%derSteuernüberweist,dieeraufdenVergü-
tungenausHomeofficeimWohnsitzstaaterhobenhat.UmdieAnwendungder
neuen Regeln zu gewährleisten, ist ein automatischer Informationsaustausch 
über Lohndaten vorgesehen.
ZusätzlicheInformationenfindenSieunterhttps://www.estv.admin.ch/estv/de/
home/internationales-steuerrecht.html.
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Unterhttps://www.swissdec.ch/elmfindenSieimAddendumzudenRichtlinienfürdieLohndaten
verarbeitung (Version 5.3 – Zusatzabkommen zum DBA CH-F) weiterführende Informationen in 
BezugaufderUmsetzungimLohnstandardCH(ELM).
Weiterführende Informationen betreffend Lieferung der Daten im Rahmen des Informations-
austausches folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Die Lieferung wird erstmalig im Jahr 2026 für 
das Steuerjahr 2025 erfolgen.
DasZusatzabkommenwurdenochnichtdurchdasfranzösischeParlamentratifiziert,weshalb
das Inkrafttreten per 1. Januar 2025 noch fraglich ist. 

Vereinfachtes Abrechnungsverfahren
Sie können für Arbeitnehmende mit geringfügiger Erwerbstätigkeit die Beiträge für die AHV, die 
IV,dieUnfallundArbeitslosenversicherungunddieEOsowiedieQuellensteuernimvereinfach-
ten Verfahren bei der AHV Ausgleichskasse abrechnen. Rechnen Sie nach diesem Verfahren ab, 
soentfälltdiePflichtzurAblieferungeinerQuellensteuerandieSteuerverwaltung.
HabenSieFragen?UnsereMitarbeitergebenIhnengerneunterderTelefonnummer0612679814
oder unter der E-Mail-Adresse quellensteuer@bs.ch Auskunft.
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